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Ausschreibung „Museum macht stark“

für Anträge auf Projektförderung beim Deutschen Museumsbund im Rahmen der Förder ini tia tive 
„Kulturmachtstark.BündnissefürBildung“(2018 – 2022)desBundesministeriumsfürBildungund
Forschung(BMBF).

10. Antragsfrist: 28.02.2021 mit Förderbeginn ab 15.04.2021 oder später
11. Antragsfrist: 31.05.2021 mit Förderbeginn ab 01.08.2021 oder später
12. Antragsfrist: 31.10.2021 mit Förderbeginn ab 01.01.2022 oder später

Für das Vorhaben „Museum macht stark“ ermöglicht der Deutsche Museumsbund lokalen Bünd
nissen, Angebote im außerschulischen bzw. außerunterrichtlichen Bereich der kulturellen Bildung 
umzusetzen. Verbindlich sind hierbei die zwei ausgeschriebenen Formate des Deutschen Museums
bundes. 

Ziel der lokalen Projekte ist es, Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren, die von Hause 
aus nur wenig mit Kultur und Museum in Berührung kommen, mit dieser Thematik und den Ange
boten dieser öffentlichen Einrichtungen bekannt zu machen.

Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Pandemie: 
Die Projektumsetzung richtet sich nach den jeweiligen behördlichen Vorgaben. 
Die vorgegebene Zahl der Teilnehmenden kann temporär angepasst werden.

Alle Informationen finden Sie unter: www.museummachtstark.de

Die Projektkoordination berät Sie gerne vorab:

Christine Brieger / Monika Starke 
Tel: 030 / 65 21 07 10 · Fax: 030 / 85 74 67 16
EMail: Museummachtstark@museumsbund.de

Postanschrift
Deutscher Museumsbund e.V.
Projektbüro Mitte „Museum macht stark“
Taubenstraße 1 · 10117 Berlin

Informationen auf den nachfolgenden Seiten:

1. Rahmenbedingungen und Fördervoraussetzungen

2. Projektformate  
Format1:Vonuns–füruns!(Peer-Education) 
Format2:AbinsMuseum!(OffenesFormat,mindestens30Vermittlungsstunden) 
Beide Formate sind für alle interessierten Antragsteller offen.

3. Finanzieller Rahmen und zuwendungsfähige Ausgaben

4. VerfahrenzurAntragstellung(Kumasta-Datenbank,Jury,Fristen)

5. Projektverlauf(Bewilligung,Mittelabrufe,Verwendungsnachweis)
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1. Rahmenbedingungen und Fördervoraussetzungen

Rechtliche Grundlage der Förderung ist die „Richtlinie zur Förderung von außerschulischen Maß nah men, 
ins  besondere der kulturellen Bildung, für Kinder und Jugendliche im Rahmen von Bündnissen für Bildung“ 
vom19.Dezember2016vomBundesministeriumfürBildungundForschung(BMBF).
Siehe dazu: https://www.buendnissefuerbildung.de/media/content/FoeRiLI%20KMS%20II.pdf

Die verbindliche Grundlage für die Förderung sind sowohl die Vorgaben der oben genannten Förder
richtlinie als auch die nachfolgenden zwei Formatvorgaben des Deutschen Museumsbundes.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren für Kultur zu begeistern, ihnen Gestaltungsmög
lichkeiten zu bieten sowie ihr Interesse für kulturelle und damit gesellschaftliche Teilhabe zu wecken, 
ist Ziel der Formate des Deutschen Museumsbundes und jedes lokalen Projektes.

Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, die in einem wenig fördernden Umfeld mit sozia len, 
finanziellen und bildungsbezogenen Risikolagen aufwachsen. Ebenso gilt dies für Teilnehmende mit 
besonderem Förderbedarf oder mit einem Wohnsitz im ländlichen Raum. Nicht zuletzt betrifft es 
diejenigen, die Museen bisher nicht als Teil ihrer eigenen Kultur kennengelernt haben. Das Ziel der 
Förderung lässt grundsätzlich auch die Teilnahme weiterer Kinder und Jugendlicher zu, sofern dies 
der Zielerreichung dient. Mehrheitlich sollen durch die Förderung jedoch Kinder und Jugendliche ge
mäß der Förderrichtlinie erreicht werden.   

Gemäß der Förderrichtlinie ist der Sozialraum ein wichtiges Kriterium, um das Erreichen der oben an
visierten Zielgruppe sicherzustellen. Bei der Konzeption und Durchführung der Projekte sind die 
lokalenGegebenheiten(z. B.Sozialstruktur,Infrastruktur,weitereaktiveAkteure)zuberücksichtigen.
Im Antrag sind diese zu benennen und die geeigneten Zugangswege zum Erreichen der angestreb
ten Ziel gruppe darzustellen. Einzelnachweise von Kindern und Jugendlichen werden nicht erwartet.

Lokale Bündnisse

Die Projekte werden von Bündnissen für Bildung mittels lokaler Kooperationen durchgeführt. Ein 
Bündnis besteht aus mindestens drei Partnern, mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und 
strukturellen Ressourcen. Bündnispartner können nur Institutionen sein, Einzel per sonen können 
grundsätzlich nicht als Bündnispartner auftreten.

DerfederführendeBündnispartner–Antragsteller–isteinMuseumodereinemuseumsnaheInstitution,
z. B.Museumsdienst,Museumskooperation,Kunst-undAusstellungshalle,ScienceCenteroderArchiv.
NurderantragstellendeBündnispartnererhältalsLetztzuwendungsempfänger(LZE)dieFörder-
mittelundistgesamtverantwortlichfürdieAdministrationundOrganisationdesVorhabens.

Bei den beiden weiteren Bündnispartnern handelt es sich um sozialräumliche Einrichtungen, Kultur 
und Bildungsorganisationen, die über einschlägige, möglichst langjährige Erfahrungen im Umgang 
mitKindernundJugendlichenindenbeschriebenenRisikolagenverfügen.Dieskönnenz. B.Jugendclubs,
Medienwerkstätten, Quartiersmanagements, Jugendkunstschulen, Diakonische Werke, Familienzentren 
oder interkulturelle Vereine sein.
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Schulen können ebenfalls Partner im Bündnis für Bildung werden, jedoch müssen die Projekte außer
unterrichtlich und auf freiwilliger Basis durchgeführt werden.

Die geplante Zusammenarbeit der Bündnispartner wird in einer schriftlichen Kooperationsverein
barung gemäß der Vorlage dargelegt und ist Bestandteil des Antrags.

Verbandsexterne museale Einrichtungen werden zur Antragstellung aufgefordert. Die Mitgliedschaft 
im Deutschen Museumsbund ist nicht Voraussetzung für die Antragstellung im Rahmen dieses  
Programms.

Außerschulisch

Lokale Projekte im Rahmen dieser Ausschreibung zielen auf die außerschulische kulturelle Bildung ab. 
Es gelten die Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 19.12.2016: 
DieverwendetenBegriffe(z. B.„außerunterrichtlich“,„Curriculum“,„Stundentafel“)sindlandesrecht
lich unter schiedlich definiert. Deshalb sind die hier verwendeten Begriffe dem Sinne nach anzuwenden.
Für Projekte in Zusammenarbeit mit Schulen gilt:

1. Veranstalter der Projekte und Zuwendungsempfänger auf lokaler Ebene ist ein außerschulischer Trä
ger des lokalen Bündnisses, der die Projekte verantwortlich plant und durchführt. Dies ist der Fall, 
wenn alle im Folgenden genannten Kriterien erfüllt sind:

· Der außerschulische Träger ist Antragsteller der Projekte und erhält und verwaltet die Mittel.
· ErübernimmtdieOrganisation.
· Der Träger ist dem eingesetzten Personal gegenüber weisungsbefugt, vereinbart mit den Honorar

kräften die Aufgaben und koordiniert die Ehrenamtlichen.
· Er übernimmt die Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.
· Er legt Inhalte, Ziele, Ablauf und Methoden der Projekte fest.

2. Das Projekt ist als zusätzliches, außerunterrichtliches Angebot konzipiert, wenn folgende Kri
terien sämtlich erfüllt sind:

· DasProjektistwederBestandteilder(vomjeweiligenLand)festgelegtenStundentafel
 desRegelunterrichts nochBestandteil des (vom jeweiligen Land) finanziertenGanztagsschul-

betriebs.
· Es ist nicht im Kerncurriculum bzw. Lehrplan des jeweiligen Landes vorgeschrieben.
· Die Teilnahme am Projekt fließt nicht in die Notengebung ein.
· DieSchüler*innen(bzw.ihreErziehungsberechtigten)könnensichjederzeitfreifürodergegendie

Teilnahme an dem konkreten Angebot entscheiden.
· DasProjektistneuundzusätzlich,d. h.esexistierteindieserFormvorderFörderungnicht.

3. Projekte im Rahmen des offenen oder gebundenen bzw. verlässlichen Ganztagsschulbetriebs kön
nen gefördert werden, soweit sie alle oben genannten Voraussetzungen erfüllen.

4. Projekttage und Projektwochen von Schulen oder Teilen der Schulen, wie einzelnen Klassen 
oder Jahrgängen, sind von einer Förderung ausgeschlossen. 

5. Die erforderlichen Kooperationsvereinbarungen mit den beteiligten Schulen beinhalten eine 
Beschreibung des geplanten lokalen Projektes und Angaben zur o.g. Aufgabenteilung.
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Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Kindergärten und Horten 

AngeboteimProgramm„Kulturmachtstark.BündnissefürBildung“(2018–2022)könneninenger
Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Kindergärten oder Horten stattfinden. Das reguläre Be
treuungsangebot dieser Einrichtungen darf davon nicht beeinflusst werden. Förderfähige Maß
nahmen sollen bildungsbenachteiligten Kindern einen ersten Zugang zu kultureller Bildung er
möglichen, die qualitative oder quantitative Verbesserung bestehender Betreuungsangebote in 
Kin dertagesstätten, Kindergärten oder Horten ist nicht Gegenstand des Programms „Kultur macht 
stark“. 
Förderfähige Angebote kultureller Bildung müssen deshalb vom Regelangebot praktisch handhab
bar abgegrenzt werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 
· Die über „Kultur macht stark“ geförderte Maßnahme ist zusätzlich, die üblichen Betreuungsgrup

pen laufen parallel und unverändert weiter. 
· Die Maßnahmen werden verantwortlich von qualifizierten, externen Personen geplant und durch

geführt. Das Personal der Betreuungseinrichtung kann die Maßnahmen begleiten, sofern es nicht 
über Fördermittel des Programms finanziert und für die Betreuung der laufenden Gruppen nicht 
benötigt wird. 

· Die Entscheidung für die Teilnahme an einer „Kultur macht stark“ Maßnahme wird von jedem bzw. 
für jedes Kind individuell getroffen. 

· Angebote,dieübereinenlängerenZeitraum(dreiMonateoderlänger)verlässlichindenTages-
bzw. Wochenplan der Einrichtung integriert sind und von allen Kindern der Betreuungseinrichtung 
genutzt werden können, sind nicht förderfähig. 

· Die erforderlichen Kooperationsvereinbarungen mit den beteiligten Bündnispartnern beinhalten 
eineBeschreibungdergeplantenMaßnahmenundAngabenzuro. g.AbgrenzungvomRegelbe
trieb.  

Fördervoraussetzungen

Das lokale Projekt muss neu und zusätzlich sein. 
Bereits bestehende Projekte können nicht finanziert werden. 

Projekte,fürdieanderweitigbereitsöffentlicheFördermittelzurVerfügungstehen,z. B.aufGrund
lage des Achten Buches Sozialgesetzbuch, sind von der Förderung ausgenommen. 

Mit der Umsetzung der lokalen Projekte wurde noch nicht begonnen. Das Projekt startet nach dem Ab
schluss des privatrechtlichen Zuwendungsvertrages und dem dort festgelegten Projektbeginn.

Es können nur Ausgaben gefördert werden, die im Bewilligungszeitraum entstanden sind. 

Förderfähig sind nur Ausgaben, die aufgrund der Durchführung des Projektes zusätzlich ent stehen 
(projektbezogenerMehraufwand)unddiegemäßderFörderrichtliniealszuwendungsfähiggelten.



5

2. Projektformate

Museale Vermittlung ist kulturelle Bildung und muss als Teil der Allgemeinbildung für alle Kinder und 
Jugendliche einfach zugänglich sein. In der Verknüpfung mit partizipativen Vermittlungsmethoden 
möchte der Museumsbund das Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen an der eigenen  
Bildungsentwicklung festigen und damit langfristig die Teilhabechancen aller Heranwachsenden er
höhen. Angelpunkt aller Aktivitäten in den musealen Bündnissen soll die Rückkopplung der Erfahrungen 
in die Lebenswelt der Kinder und Jugend lichen sein. Heranwachsende sollen erleben, welche Möglich
keiten ein Museum bietet, wie eine öffentliche Bil dungs insti tu tion von innen funktioniert und welchen 
Spielraum sie für lebenslanges Lernen bietet. 

Der durch die Projektumsetzung initiierte Lernprozess im musealen Raum eröffnet zahlreiche Lern
felder in unterschiedlicher Akzentuierung: kulturell, ästhetisch, gruppendynamisch, individuellbio
grafisch, inhaltlich und pädagogisch. Er stärkt die Auseinandersetzung und Ausbildung der eigenen 
kulturellen Identität. Nicht das Publikum von morgen soll herangebildet werden, sondern das Kind 
und der Jugendliche von heute sollen sich optimal und aktiv entwickeln. 

Beide KonzeptFormate wechseln zwischen Prozess und Ergebnisorientierung. Im Fokus beider  
Formate steht die aktive Handlungsorientierung. Die konkrete methodische Ausgestaltung richtet 
sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

Format 1: Von uns – für uns! (Peer-Education)

Das Format 1 setzt auf die Möglichkeiten der positiven PeerKultur und PeerEducation. Aus den  
Erfahrungsberichten der bisherigen Bündnisse ist bekannt, welchen positiven Effekt es auf das Selbst
vertrauen und die Souveränität der einzelnen Teilnehmenden hat, wenn er/sie selbst erlebt, Gleich
altrigen etwas beibringen zu können. Dies stärkt das individuelle, positive Selbstkonzept. Es ermöglicht 
auch Erfahrungen, die aus dem Projektformat hinaus übertragbar sind auf andere, selbstbestimmte Bil
dungsaktivitäten. 
Dieses Format ist für alle interessierten Antragsteller (Museen) offen. 

Die Umsetzung des Formates gliedert sich in fünf Teilschritte.

Schritt 1: Museumspädagogischer Outreach zur Teilnehmer*innen-Gewinnung
EsfindeteinmuseumspädagogischerOutreachstatt,beidemzehnbiszwölfKinderundJugendliche
zur kontinuierlichen Teilnahme gewonnen werden. Für die Ansprache bedeutet dies, dass je nach 
Zugang 20 bis 30 Kinder im Erstkontakt angesprochen werden. Erfahrungsgemäß entscheiden sich 
jedoch nicht alle Anwesenden für eine Teilnahme am Projekt. 
UnterOutreachverstehtmanmuseumspädagogischeAngebote,dieaußerhalbdesMuseumsaneinem
Ortdurchgeführtwerden,andemKinderundJugendlicheanzutreffensind.DieseAnsprachewird
durch Mu se ums mitarbeiter*innen und qualifizierte Ehrenamtliche gestaltet. Die sozialräumlichen 
Bündnispartner stellen sicher, dass vorrangig die beabsichtigte Zielgruppe angesprochen wird. Bereits 
indiesemSchrittsolldieAnspracheundEinbindungderElternerfolgen,z. B.mittelsmehrsprachiger
Informationsabende bzw. blätter für die Eltern. Dieser Ansatz hat sich bereits in einigen Förderungen 
bewährt. Hier wird auf sehr niedrigschwellige Weise über die Strukturen des Museums, über dessen 
Bildungsmöglichkeiten und Angebote informiert. Weiterhin sollen die Eltern auf die etwaigen Bil dungs
angebotederBündnispartner (sozialräumlicheTräger)undweitererstädtischerbzw.kommunaler
Einrichtungen(z. B.Volkshochschulen,Bibliotheken)möglichstinihrerMutterspracheaufmerksam
gemacht werden. Diese elternbezogene Aktivität soll den Blick auf die Kultur und Bildungsangebote 
im Sozialraum schärfen und die Idee vom lebenslangen Lernen stärken. Sinnvoll erscheint die Einbin
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dung von Migrantenselbstorganisationen, SchulFördervereinen sowie von Modellvorhaben vergleich
barmitden„Integrationslots*innen“oder„Kiezmüttern“(beidesLandBerlin)undanderen,sofern
diese im sozialräumlichen Umfeld des Bildungsbündnisses anzutreffen sind. Die konkrete Ausgestal
tungobliegtdenBündnissenvorOrtundorientiertsichanderenGegebenheiten.

Schritt 2: Ausbildung der Peer-Teamer*innen
DieinSchritt1gewonnenenTeilnehmenden–mindestens10bis12KinderundJugendliche–werden
zuPeer-Teamer*innenausgebildet,damitdieseimFolgendenGleichaltrige(Peers)durchdasMuseum
begleiten und anleiten können. 
DasfachlicheAusbildungsprogrammumfassteinenMuseums-Workshop(12Stunden),einenMedien-
Workshop (12 Stunden: Workshop plus 8 Stunden: Erstellung Museumsporträt in Schritt 2 oder in 
Schritt3)sowieeinenPräsentations-Workshop(6Stunden)zurStärkungderVermittlungskompe
tenzen.WeiterhinkanneinTagesworkshopzueinemSpezialthema(z. B.Restaurierung,Modellbau,
DatenschutzimInternet)nachBedarfangebotenwerden.DiekonkreteAusgestaltungobliegtden
Fachkräften und richtet sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden sowie den 
Gegebenheiten und Möglichkeiten des Museums sowie der Bündnis partner. Ziel ist es, neue museale 
und digitale Lernwelten zu eröffnen und für den Umgang mit diesen geeignete Kompetenzen zu 
vermitteln.
Für das Gelingen des gruppendynamischen AusbildungsProzesses sind Treffen zum informellen 
Austausch(4Stunden)möglich.EinAusflugineinweiteres,nahegelegenesMuseumsolldieerwor
benenKompetenzen(z. B.inderRezeption)festigenundgleichzeitigdieMobilitätfördern.Ersoll
dasMuseumalsFreizeit-OrtimBewusstseinderTeilnehmendenverankern.Esistmöglichdiesesinfor
melle Angebot so zu konzipieren, dass es ebenso für die Elternarbeit mitgenutzt werden kann.

Schritt 3: Gemeinsam Museum entdecken
DiePeer-Teamer*innenbegleitendiePeersdurchdasMuseum,z. B.miteinerMuseumsrallyeund
leitenimAnschlusseineVermittlungsaktivitätinFormeinesWorkshops,beidemz. B.einmediales
Museumsporträt in Form einer FotoCollage oder eine ActionboundRallye entstehen kann. Für die 
finale Erstellung des Museumsporträts stehen bis zu 8 Stunden zur Verfügung. Die Erstellung kann 
entweder mit den PeerTeamer*innen in Schritt 2 oder mit den PeerTeamer*innen und Peers in 
Schritt 3 angesetzt werden. (Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird es in der Muster kalkulation unter 
Schritt2beimMedien-Workshopaufgeführt.)
HierzukönnenalleKernaufgabenundAspektedesMuseums,z. B.MuseumsarchitekturoderSammlung
in den Fokus gerückt werden. Es ist möglich, unter den PeerTeamer*innen die Aktivitäten aufzuteilen: 
so können bspw. fünf Teamer*innen Führungen verantworten und fünf die Aktivitäten der gleichaltrigen 
Besucher anleiten. Es sollen mindestens 20 bis 25 Peers erreicht werden, dies können Freunde, 
Mitschüler*innen, Geschwister sein. 
Eine gezielte Ansprache und Bewerbung ist nötig, denn die Gruppe der Peers muss ebenfalls den 
Krite rien der Förderrichtlinie entsprechen. Die gemeinsame Erkundung des Museums sowie die 
Vermittlungs aktivität umfassen mindestens vier Stunden.
IndieserPhasewerdenauchdieEltern–wieinSchritt1vorbereitet–konkreteingebunden.DieIdee
und Ausgestaltung zur Elterneinbindung in den sogen. Elternwerkstätten werden unter Anleitung 
einer Fachkraft mit den Teilnehmenden entwickelt und umgesetzt.

Schritt 4: Öffentliche Präsentation
Die Ergebnisse der Museumserkundung und Vermittlungsaktivität sollen öffentlich vorgestellt (Prä
sentation)undmöglichstlangfristigingeeignetenRäumenderBündnispartneroderdesMuseumszu
sehen sein. Sofern die Vermittlungsaktivitäten dies ermöglichen, kann durch die mediale Aufbereitung 
inFormeinesBlogso. ä.zudemdiemedialePeer-Gruppeangesprochenwerden.IndieserPhase
sollen nochmal explizit alle Eltern angesprochen werden und zwanglos dazu kommen. Durch diese 
Form der Veröffentlichung erhalten die Teilnehmenden die gebührende Anerkennung. Gleichzeitig 
werdenhieralsWertschätzungz. B.TeilnahmezertifikateundMuseumspässefürdenfreienEintritt
überreicht.
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Schritt 5: Auswertung
Hier werden der Prozess der Durchführung und die Ergebnisse des lokalen Projektes ausgewertet. 
Dies geschieht auf der Ebene der Teilnehmenden unter individuellen und gruppendynamischen As
pekten. Auf der Ebene des Bündnisses werden die beteiligten Fachkräfte der Bündnispartner mitein
bezogen. Hier sollen auch mögliche Folgeformate zur Bindung der Teilnehmenden über das Förder
ende hinaus entwickelt und initiiert werden.
 
Dauer: zweiWochen(Ferienaktivität)bissechsMonate(beiwöchentlichenTreffen).
Frequenz: mehrmalige Treffen, wiederholte Projektdurchführung mit anderen Teilnehmenden 
möglich und erwünscht.
Teilnehmendenzahl: mindestens 30 Kinder und Jugendliche sowie zusätzlich deren Eltern (10 bis 12 
Teilnehmende durchlaufen als PeerTeamer*innen die Ausbildung und 20 bis 25 Peers werden von 
denPeer-Teamer*innenangeleitet).
Gesamtförderung: bis12.000Euro(sieheMusterkalkulation)jeTeilprojekt.

Aktuelle Information zur Coronavirus-Pandemie: 
Die vorgegebene Zahl der Teilnehmenden kann temporär, entsprechend der behördlichen Vorga
ben, angepasst werden. Ebenso kann der zeitliche Umfang modifiziert werden, wenn nur so die 
Projektumsetzunga. G.derbehördlichenVorgabenmöglichist.

Format 2: Ab ins Museum! (Offenes Format) 

Das Format 2 verfolgt den Ansatz, das positive Selbstkonzept und die Fähigkeiten zur Mitbestimmung 
weiterzuentwickeln. Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft und die Bereitschaft, für sich und andere 
im Rahmen des Projektes Verantwortung – z. B. durch die Übernahme bestimmter Aufgaben – 
zu übernehmen, sind Effekte dieser Formatidee. 

Das Format 2: Ab ins Museum! (Offenes Format) ist für alle interessierten Antragsteller (Museen) 
offen.

Der Ablauf der Projekte lässt sich bspw. wie folgt darstellen: Ansprache und Gewinnung der Teil
nehmenden–Einführung,Museumsbesuch,ThemenentwicklungmitdenJugendlichen–Phasenmit
Seminar-CharakterundselbständigerArbeit(wöchentlichoderalsFerienfreizeit)–Überlegungen
zurGestaltungeinerPräsentation/Ausstellung/PerformanceundderenUmsetzung–interneoder
externePräsentation–AbschlussundAuswertung.
Die inhaltlichmethodische Ausgestaltung dieses Formats obliegt den Bündnissen mittels ihrer  
institutionellen und personellen Gegebenheiten. Das jeweilige Vorhaben ist im Antrag soweit möglich 
darzulegen. Bei diesem Format steht der beteiligende Zugang für bildungsbenachteiligte Kinder und 
Jugendliche im Vordergrund. Denkbar sind hier alle Ansätze, welche die fünf Säulen der musealen 
Arbeit–Sammeln,Bewahren,Forschen,Ausstellen,Vermitteln–infreigewählterFormeinbezie
hen.Diesekönnenmitverschiedensten,z. B.kunst-undkulturpädagogischen,medienpädagogischen
und theaterpädagogischen Aktivitäten kombiniert werden. Es soll ein aktiver, lebendiger und ver
tiefter Zugang zum Museum geschaffen werden. Das gesamte Projekt wird von Fachkräften der 
musealen Vermittlungsarbeit sowie der sozialpädagogischen Arbeit moderiert und begleitet. Die teil
nehmenden Kinder und Jugendlichen bringen eigene Ideen und Themen aus ihrer Lebenswelt in das 
prozessorientierteAngebotein,dessenAbschlusseinePräsentationderErgebnisse(z. B. inForm
einerselbstkonzipiertenAusstellung)bildet.Dadurchwerdenmethodischsowohlprozessorientier
te als auch zielführende Aspekte miteinander verknüpft.
Um positive Bildungseffekte zu provozieren, setzt der Deutsche Museumsbund auf langfristige Pro
jektformate,z. B.alsMuseumsclubmitwöchentlichenAngebotenbzw.aufdiekonzentrierte,ver
tiefteAuseinandersetzung,z. B.inFormvonFerienakademien.
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Die aktive Vermittlungszeit durch die Fachkräfte mit den Teilnehmenden soll mind. 30 bis max. 80 
Stunden umfassen. 

Dauer: zweiWochen(z. B.alsMuseumsfreizeit/-campimFreilichtmuseum)bissechsMonate(z. B.:
als„Museumsclub“,d. h.Kursmitregelmäßigen,wöchentlichenTreffen).
Frequenz: mehrmalige Treffen, wiederholte Projektdurchführung möglich und erwünscht.
Teilnehmendenzahl: mindestens 15 Kinder und Jugendliche sowie ggf. deren Eltern und Geschwister.
Gesamtförderung:bis12.000Euro(sieheMusterkalkulation).

Aktuelle Information zur Coronavirus-Pandemie: 
Die vorgegebene Zahl der Teilnehmenden kann temporär, entsprechend der behördlichen Vorga
ben, angepasst werden. Ebenso kann der zeitliche Umfang modifiziert werden, wenn nur so die 
Projektumsetzung a.G. der behördlichen Vorgaben möglich ist.

Überregionaler Fachworkshop

Der Deutsche Museumsbund plant im Rahmen von „Museum macht stark“ einen Fachworkshop für 
die geförderten Bündnisse, der einmal jährlich stattfinden soll. 
DasAngebotdesFachworkshopssollsicherstellen,dassderprojektbezogeneAustausch,z. B.zur
Zielgruppenansprache oder zu herausfordernden Fragestellungen aus der lokalen Arbeit, die Ver
netzung der Museumsbündnisse, der Wissenstransfer sowie die Verbreitung guter Praxisbeispiele 
(z. B.beiderElterneinbindung)innerhalbderBildungsbündnissesichergestelltwerden.

Die Teilnahme eines Bündnisvertreters, der einen direkten Projektbezug hat, ist verpflichtend. Hier 
sind als Teilnehmende in erster Linie die pädagogischen Fachkräfte, die in der aktiven Vermittlungs
arbeit der Projekte direkten Kontakt zu den beteiligten Kindern und Jugendlichen haben, angespro
chen. Nicht zuwendungsfähig ist die Teilnahme von hauptamtlichen Mitar bei ter*innen der Bündnis
se sowie von Freiberuflern, die keinen ausdrücklichen Projektbezug aufweisen.

Genaue Informationen erhalten Sie im Falle einer Bewilligung.

Aktuelle Information zur Coronavirus-Pandemie: 
Der Fachworkshop findet bis auf weiteres im digitalen Raum statt. 

3. Finanzieller Rahmen und zuwendungsfähige Ausgaben

Der Deutsche Museumsbund fördert zwei Projektformate mit jeweils bis zu 12.000 Euro pro Projekt 
und Durchführung. Je Antrag können mehrere lokale Projekte und beide Formattypen kombiniert 
beantragt werden. Insbesondere bei einem mehrjährigen Antrags horizont muss das Bündnis aus
führlich darstellen, wie sowohl die Zusammenarbeit im Bündnis als auch die Gewinnung von Teilneh
menden über einen längeren Zeitraum sicher gestellt werden sollen. Die finanziellen Rahmenvor
gaben sind in den verbindlichen Musterkalkulationen je Format dargestellt. Die dortigen Vorgaben 
sind maßgeblich. Die Bündnisse beantragen die benötigten Finanzmittel gemäß ihres Bedarfs. 
Als zuwendungsfähig gelten Ausgaben, die auf Grund der Durchführung der Projekte notwendig sind, 
die direkt durch das Projekt entstanden sind und in der Höhe wirtschaftlich bzw. angemessen sind. 
Zuwendungsfähig sind Honorare, Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche sowie Sachausgaben. 
Alle projektbezogenen Ausgaben können bis zu 100 Prozent erstattetwerden (Vollfinanzierung),
wenn sonst keine Mittel zur Verfügung stehen. Es werden keine Drittmittel gefordert. Die Bündnis
partner erbringen jedoch geldwerte Eigenleistungen, die sowohl in der Kooperationsvereinbarung 
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alsauchimAntragdargestelltwerden,diesemüssennichtbeziffertwerden(z. B.Bereitstellungvon
RäumenoderNutzungvontechnischenGeräten).DieDarstellungdesfinanziellenBedarfsmussmit
der inhaltlichfachlichen Beschreibung des Vor habens nachvollziehbar korrespondieren.
Für alle Ausgaben müssen Belege mit den dazu gehörigen Nachweisen über den erfolgten Zahlungs
fluss vorliegen.
Einzelheiten zur möglichen Finanzierung entnehmen Sie bitte der Musterkalkulation zu Format 1 
oder Format 2. Diese mit dem Antrag einzureichende Kalkulationstabelle ist eine verbindliche Hilfe
stellung zur Vor kalkulation der geplanten Ausgaben. 

Honorar (Für wen? Für was? Wie?)

FürdieanderUmsetzungderProjektebeteiligtenFachkräfte(z. B.Pädagog*innen,Künstler*innen)ste
henHonorarmittelbereit.DerveranschlagteHonorarsatzliegtzwischen30,–bis60,–EuroproVer
mittlungsstunde(=60Minuten).DerStundensatzistalsBruttobetragangegeben,d. h.Mehrwertsteu
er ist in diesem enthalten. Reisekosten sind inkludiert. Vor und Nachbereitungszeiten können nicht 
separat abgegolten werden und sind mit dem Honorar für die Vermittlungsstunden abgegolten. 

Nicht zuwendungsfähig sind ausdrücklich Konzeptions und Administrationsaufgaben sowie Verwal
tungstätigkeiten und Besprechungszeiten. Um diesen Aufwand zu würdigen, wird nach Abschluss 
des Projektes eine Verwaltungspauschale i.H.v. 5 % der anerkannten Ausgaben erstattet.

Für Honorarzahlungen an Fachkräfte und Aushilfen gilt gleichermaßen: 
Es ist vertraglich zu vereinbaren, dass nur die tatsächlich entstandenen zuwendungsfähigen Ausgaben
abgerechnet werden und die ausführenden Personen ihre Mitarbeit im Projekt durch geeignete Nach
weise(Stundenlisten)regelmäßigdokumentieren.DieHonorarvergütungenkönnennuraufBasisdie
ser Nachweise erfolgen. Pauschalabrechnungen und Festpreisvereinbarungen sind ausgeschlossen.
Honorarverträge können grundsätzlich nur mit Einzelpersonen, also den jeweiligen Honorarkräften,
geschlossen werden. Mit Institutionen keine Honorarvereinbarungen geschlossen werden.
Bei einem Honorarvertrag dürfen Auftraggeber und Auftragnehmer, also zum Beispiel Projekt leiter*in
nen als Auftraggeber und Kursleiter*innen als Honorarkraft, nicht dieselbe Person sein. Derartige Ver
träge, die eine Person mit sich selbst abschließt, sind ungültig.
Ausgaben für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hauptberuflicher Mitarbeiter*
innendesAntragstellerssindgrundsätzlichnicht–auchnichtanteilig–zuwendungsfähig.Diesgilt
ebensofürdieFinanzierungvonMinijobsundFreiwilligendiensten(FKJ,FSJ,BFDu.a.).

Aushilfskräfte

Die Einbeziehung von Aushilfskräften ist möglich. Sie ist bei entsprechend erhöhter Teilnehmenden
zahl zulässig oder im begründeten Einzelfall möglich. 
DerveranschlagteHonorarsatzliegtzwischen15,–und30,–EuroproStunde(=60Minuten).DerStun
densatz ist als Bruttobetrag angegeben, d.h. Mehrwertsteuer ist in diesem enthalten. Reisekosten 
sind inkludiert. Vor und Nachbereitungszeiten können nicht separat abgegolten werden und sind 
mit dem Honorar abgegolten. 

Honorarvereinbarungen(schriftlicheVerträgemitbeteiligtenFachkräftenalsauchAushilfskräften)
werden vor Beginn der Tätigkeit und nur mit Einzelpersonen (nicht mit Personenmehrheiten oder  
juristischenPersonen)abgeschlossen.
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Für Honorarzahlungen an Fachkräfte und Aushilfen gilt gleichermaßen: 
Es ist vertraglich zu vereinbaren, dass nur die tatsächlich entstandenen zuwendungsfähigen Ausgaben
abgerechnet werden und die ausführenden Personen ihre Mitarbeit im Projekt durch geeignete Nach
weise(Stundenlisten)regelmäßigdokumentieren.DieHonorarvergütungenkönnennuraufBasisdie
ser Nachweise erfolgen. Pauschalabrechnungen und Festpreisvereinbarungen sind ausgeschlossen.
Honorarverträge können grundsätzlich nur mit Einzelpersonen, also den jeweiligen Honorarkräften,
geschlossen werden. Mit Institutionen keine Honorarvereinbarungen geschlossen werden.
Bei einem Honorarvertrag dürfen Auftraggeber und Auftragnehmer, also zum Beispiel Projekt leiter*in
nen als Auftraggeber und Kursleiter*innen als Honorarkraft, nicht dieselbe Person sein. Derartige Ver
träge, die eine Person mit sich selbst abschließt, sind ungültig.
Ausgaben für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hauptberuflicher Mitarbeiter*
innendesAntragstellerssindgrundsätzlichnicht–auchnichtanteilig–zuwendungsfähig.Diesgilt
ebensofürdieFinanzierungvonMinijobsundFreiwilligendiensten(FKJ,FSJ,BFDu.a.).

Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche 

Für die Umsetzung des Projektes können Ehrenamtliche gemäß den Formatvorgaben eingebunden 
werden. Diese Einbindung erfolgt auf Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung zur ehrenamtlichen 
Tätigkeit.
Aufwandsentschädigungenkönnenbiszueinermax.Höhevon5EuroproStunde(=60Minuten)
gefördert werden. Damit sind alle entstehenden Aufwendungen für An und Abfahrt sowie für Ver
pflegung abgegolten.  

Sachausgaben

Die bei der Durchführung der Projekte entstehenden Ausgaben (Fahrtkosten für Teilnehmende, Ver
pflegungsausgaben,Unterkunft,Verbrauchsmaterialien,Lizenzen)sindzuwendungsfähig.Bittebe
achten Sie die Angaben in der Musterkalkulation.
Geplante Sachausgaben, insbesondere technische Anschaffungen, müssen konkret im Antrag (Daten
bank)benanntundderenNotwendigkeitfürdieProjektdurchführunginhaltlichbelegtwerden.So
fernSiebereitsimRahmenvonKulturmachtstarkgefördertwurden,benennenSiebitte(technische)
Anschaffungen,z. B.Geräte,diebereitsfinanziellgefördertwurden.
Gegenstände, die auch für den sonstigen regelmäßigen Geschäftsbetrieb erforderlich sind und des
halb der Grundausstattung zugerechnet werden, sind von der Förderung ausgeschlossen.

Investitionen

Die Förderung von Investitionen ist nicht vorgesehen.
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4. Verfahren zur Antragstellung (Datenbank, Jury, Fristen)

Die Antragsstellung ist verpflichtend über die Förderdatenbank des BMBF abzuwickeln: 
https://kumasta.buendnissefuerbildung.de

1) RegistrierenSiesichinderFörderdatenbank.BewahrenSieIhreZugangsdatengutauf,dennsie
benötigen diese für den gesamten Förderzeitraum.

2) PflegenSiedieDatenzumAntragstellerein.

3) GehenSieauf„NeuerAntragstellen“undwählenSie„Museummachtstark“aus.

4) Geben Sie die erforderlichenAngaben in die 6 Felder – Förderangebot,MeineOrganisation,
Bündnispartner,Projekte,GeplanteAusgaben,Erklärungen,Projektunterlagen–ein.Diehell
grauen Hinweistexte dienen als Hilfestellung für Ihre Einträge. 

 Beim Ausfüllen des Antrags ist folgendes zu beachten: 
· Die beantragten Projekte  nummerisch fortlaufend in der Datenbank im Projekttitel nummerieren. 
· Teilprojekte gleichen Inhalts  im Antrag einmalig ausführlich beschreiben. Bitte verweisen Sie im 

Folgenden auf diese Beschreibung.
· Angaben der Vermittlungsstunden je Teilprojekt hinzufügen. 
· GeplanteAusgabenausderKalkulationstabellenuralsGesamtsummen(grauhinterlegt)indie

Datenbank eingeben.
· Verpflichtend sind folgende Dokumente hochzuladen: Kooperationsvereinbarung, Kalkulations

tabelle(n),Zeitplan(jeTeilprojekt).
· Bitte keine weiteren Dokumente hochladen, alle wesentlichen Informationen müssen sich im 

Antrag befinden.
· Aktuelle Information zur CoronavirusPandemie: Bitte schicken Sie uns einen Link zu der aktuell 

geltenden Verordnung mit.

5) SpeichernSieIhreAngaben.SiekönnendieEingabejederzeitnachdemSpeichernunterbrechen
und zu einem anderen Zeitpunkt weiterführen. 

6) ReichenSiedenAntragfristgerechtüberdenButton„Antrageinreichen“ein.DanachsendenSie
unsfolgendeAntragsunterlagenperPost(Original)zu:

· unterschriebener Antragsausdruck 
· unterschriebene Kooperationsvereinbarung
· KalkulationstabellejeFormatundTeil-Projekt(alsExcel-Datei)
· Zeitplan für die Projektdurchführung

Zeitliche Förderetappen

1. Antrageinreichen:28.02.2021(10.Antragsfrist)
2. AuswahlderAnträgedurchdieJury:März2021(10.Antragsfrist)
3. ggf.ErfüllenvonAuflagenderJury:März /April2021(10.Antragsfrist)
4. VersandderFörderunterlagen:abApril2021(10.Antragsfrist)
5. Durchführungsphase(Bewilligungszeitraum)
6. ggf.Zwischennachweis(zum31.01.desdarauffolgendenJahres)
7. Einreichen des Sachberichts und des Finanzabschlusses: 4 Wochen nach Ende des Bewilligungs

zeitraumes
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5. Projektverlauf (Bewilligung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)

Bewilligung

Nach Einreichen Ihres Antrags entscheidet die Jury über eine mögliche Förderung. Die Entscheidung 
wird Ihnen umgehend mitgeteilt. In Einzelfällen erteilt die Jury Auflagen, die nachzuarbeiten sind. 
NachderpositivenJuryentscheidungerhaltenSiepostalischdieBewilligungsunterlagen,dieu. a.
den Zuwendungsvertrag beinhalten. 
DieserVertragenthältu. a.InformationenzumBewilligungszeitraumundzumFörderhöchstbetrag.
Diese Angaben sind bindend. Generell ausgeschlossen sind rückwirkende Förderungen sowie der 
vorzeitige Projektbeginn.

Mittelabrufe

Nach Abschluss des Zuwendungsvertrages können finanzielle Mittel abgerufen werden. Hierzu ver
wenden Sie ausschließlich die vom Deutschen Museumsbund vorgegebene Vorlage. Diese muss 
unterschrieben bis jeweils zum 1. des Monats beim Deutschen Museumsbund postalisch eingegan
gen sein. Angeforderte Mittel müssen innerhalb von 6 Wochen verausgabt werden. Nicht fristgerecht 
verausgabte Mittel werden gemäß den Angaben des Zuwendungsvertrags an den Deutschen Museums
bund zurücküberwiesen. Dies gilt auch für Überzahlungen, die sich nach Abschluss des Vorhabens 
ergeben. Mit den Mittelabrufen sind unaufgefordert Kopien der Teilnahmelisten einzureichen, 
sofern die Vermittlungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen bereits begonnen hat. 

Das Formular zum Mittelabruf steht zum Download auf der Internetseite bereit.

Teilnahmelisten 

Lückenlose Nachweise über teilnehmende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren sind 
zwingend erforderlich. Führen Sie bitte zu jeder Veranstaltung die vorgegebenen Listen. Kinder unter 
14 Jahren werden auf den Teilnahmelisten i.d.R. nur namentlich geführt, ohne selbst zu unterschreiben. 
HierbestätigtdieFachkraft(Betreuungsperson)durchUnterschriftdieRichtigkeitderAngaben.
Generell sind die Listen jeweils von der durchführenden Fachkraft und vom Zuwendungsempfänger 
zu unterzeichnen. 

WeitereTeilnehmende(z. B.Eltern,Leiter*innen,EhrenamtlicheKräfte)sindklarvondenzuerrei
chenden Kindern und Jugendlichen abzugrenzen und werden separat als weitere Teilnehmende ge
zählt.

Anerkannt werden ausschließlich die vom Projektbüro bereit gestelltenTeilnahmelisten. Diese sind 
vollständig und fortlaufend zu führen. Sie werden in Kopie mit dem Mittelabruf eingereicht. Die 
originalen Teilnahmelisten reichen Sie bitte mit dem Verwendungsnachweis ein.

Die Teilnahmelisten stehen zum Download auf der Internetseite bereit.
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Nachweise

Zwischennachweis
Ist ein Vorhaben nicht bis zum 31.12. eines Jahres abgeschlossen, ist spätestens zum 31.1. des Folge
jahres ein Zwischennachweis zu erstellen. Sollte der Bewilligungszeitraum kürzer als 12 Monate sein 
muss nur ein zahlenmäßiger Nachweis ohne Sachbericht erstellt werden. Der zahlenmäßige Nachweis 
umfasst alle Ausgaben bis zum 31.12. des vorangegangenen Jahres.

Verwendungsnachweis
Nach Ende des Bewilligungszeitraumes bzw. nach Abschluss ihres Projektes erstellen Sie innerhalb 
von vier Wochen einen Verwendungsnachweis. Dieser dokumentiert im Sachbericht die Umsetzung 
ihres Projektes und belegt im finanziellen Teil die ordnungsgemäße Verwendung der bereitgestell
ten Mittel.

Für die Auflistung der Belege steht eine verbindlich zu nutzende Belegliste zum Download auf der 
Internetseite bereit. 

Esstehenweitere,fürdieProjektdurchführungnotwendigeUnterlagen–z. B.zurVerwendungvon
Personenabbildungen–zumDownloadaufderInternetseitebereit.


